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Beschluss: 
Der Stadtrat beauftragt den Bürgermeister im Rahmen des „Fach- und Hausarztprojekts 
Staßfurter Stipendiat“, welches mit dem Leitbildvorhaben beschlossen wurde, ein weiteres 
Stipendium in Höhe von 500 € monatlich für die Dauer der Zeit der Facharztweiterbildung zur 
Kinder- und Jugendärztin an Frau Dr. Sophie Louise Grégoire, derzeit wohnhaft in Leipzig, 
zu vergeben. Die finanziellen Voraussetzungen in den Haushalten ab 2024 sind dafür zu 
schaffen. 
 
 

Ausschuss/Gremium Versionsnr Sitzung Abstimmung 

Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales 1. Version  30.01.2024 Ja 6  Nein 0  
Enthaltung 0   

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung 
und Vergaben 

1. Version  01.02.2024    

Stadtrat 1. Version  15.02.2024    

 
 
Aufgrund des § 33 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
haben folgende Mitglieder weder an der Beratung, noch an der Abstimmung 
teilgenommen: 
 
 
 
 
 
René Zok 
Bürgermeister



Stadt Staßfurt 
 
Vorlage-Nr.: 0807/2024 (1. Version)           vom: 15.01.2024 
 
 
Kurzfassung: 
Vergabe Facharztstipendium – Kinder- und Jugendärztin 
 
 
Beschlusstext: (siehe 1. Seite) 
 
Sachverhalt: 
 

 Ziel der Vorlage 
Die aktuelle Versorgungslage bei der haus- sowie fachärztlichen Versorgung in Staßfurt 
kann derzeit, aber insbesondere künftig, als angespannt bezeichnet werden. Der Stadtrat der 
Stadt Staßfurt hat deshalb im Rahmen des Leitbildprozesses ein wichtiges Instrument 
geschaffen –das „Staßfurter Ärztestipendium“. Nach Herrn Tobias Ortmann, der auch 
hierdurch bereits in 2023 seine Hausarztpraxis eröffnen konnte, erhält Frau Susann 
Robitzsch, für die Zeit Ihrer Weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin, das Stipendium. Im 
Bereich der Kinder- und Jugendmedizin ist die Versorgungslage ebenso angespannt. Derzeit 
praktiziert lediglich eine Medizinerin im Bereich der Stadt Staßfurt in diesem Fachgebiet. Um 
die Versorgung hier langfristig sichern zu können, soll ein weiteres Stipendium an Frau Dr. 
Sophie Louise Grégoire vergeben werden. Frau Dr. Grégoire hat eine enge Verbundenheit 
zu Staßfurt, da sie hier aufwuchs. Sie beabsichtigt nach aktuellem Stand einen Umzug nach 
Staßfurt in 2027 und den Abschluss Ihrer derzeitigen, fachärztlichen Weiterbildung im Jahr 
2028 sowie den Start Ihrer Niederlassung in Staßfurt in 2029. Ggf. würde sich eine 
zusätzliche Weiterbildung zur Kinderkardiologin 2029-2031 anschließen.  
 

 Lösung 
Frau Dr. Grégoire erhält für die Dauer der Zeit der Facharztweiterbildung zur Kinder- und 
Jugendärztin eine finanzielle Zuwendung in Höhe von 500 €/ Monat.  
 

 Alternativen 
keine 
 

 finanzielle Auswirkungen 
500 €/ Monat während der Laufzeit des Stipendiums 
 
 
 
 
Finanzierung: 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen 
auf den Haushalt: 

 

 Keine finanziellen Auswirkungen 

 Gesamterträge oder  -einzahlungen in Höhe von         € 

 Gesamtaufwendungen oder  -auszahlungen in Höhe von    -  27.000,00 € 

 Saldo = Haushaltsverbesserung (+)/-verschlechterung (-)  -27.000,00 € 

 davon - sächlicher Aufwand -27.000,00 €   

  - Personalaufwand       €   
 

 Ergebnisplan Budget/Produkt: 5.7.1.1 5318000 

 

 einmalig  laufend  

 



 Deckung erfolgt nach § 105 KVG LSA (üpl/apl Aufwand) 

 Deckung erfolgt im Rahmen des Budgets 

 Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 
 

 Finanzplan                  Budget/Produkt:       

  
 Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm der 

mittelfristigen Planung 
 enthalten 

  nicht enthalten 
 

 Deckung erfolgt nach § 105 KVG LSA (üpl/apl  Auszahlung) 
 Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

 
       Folgeerträge in Höhe von        € 

       Folgeaufwand in Höhe von  -        € 

 Saldo = Haushaltsverbesserung (+)/-verschlechterung (-)        € 

 davon  - sächliche Aufwand       €   

  - Personalaufwand       €   

 
    
 
       einmalig  laufend  
 
       Deckung erfolgt nach § 105 KVG LSA (üpl/apl Aufwand) 
       Deckung erfolgt im Rahmen des Budgets 
       Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung. 

 

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln soll erfolgen: 
  

 durch Verschlechterung des Haushalts (Verringerung Überschuss, Erhöhung Fehlbetrag, 
Reduzierung liquide Mittel – siehe Sachverhalt/finanzielle Auswirkungen) 
 

            einmalig  laufend 
 

 durch einen Nachtragshaushalt 

 
 
 
 
René Zok 
Bürgermeister 
 
Anlagen: 

 Anschreiben von Frau Dr. Grégoire an Herrn Zok  
 Vorhabenplanung von Frau Dr. Grégoire:  

Niederlassung als Kinder- und Jugendärztin in Staßfurt 
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